
men) in Genf vom 11. bis 21. Dezember 2001
teil. Der Konferenz, der Les Luck aus Australi-
en vorsaß, gingen drei Tagungen ihres Vorbe-
reitungsausschusses sowie eine Runde offener
Konsultationen voraus.

I. Das UN-Waffenübereinkommen vom 10. Ok-
tober 1980 war am 10. April 1981 in New York
zur Unterzeichnung aufgelegt worden und trat
am 2. Dezember 1983 in Kraft. Die ersten drei
Protokolle wurden 1980 mit der Konvention an-
genommen: das Protokoll I über nicht entdeck-
bare Splitter, das Protokoll II zu Verbot oder
Beschränkung des Einsatzes von Minen und an-
deren Vorrichtungen zu Land sowie das Proto-
koll III zu Verbot oder Beschränkung des Ein-
satzes von Brandwaffen. Während der Ersten
Überprüfungskonferenz (1995/96) wurden das
Protokoll IV zu Laserblendwaffen und das Pro-
tokoll II in ergänzter Fassung angenommen.
Als einziger NATO-Staat hat die Türkei das
UN-Waffenübereinkommen nur unterzeichnet,
aber nicht ratifiziert, und ist auch keinem der
vier Protokolle beigetreten. Die USA ratifizier-
ten nur die beiden ersten Protokolle und Frank-
reich alle außer dem dritten Protokoll. Im Na-
hen und Mittleren Osten haben die meisten
Konfliktparteien einen Beitritt zu diesem Ver-
trag bisher abgelehnt.
Der Vorbereitungsausschuß hatte mehrere Vor-
schläge von Vertragsstaaten sowie des Interna-
tionalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK)
erörtert. Sie beinhalteten unter anderem eine
Ausdehnung des Wirkungsbereichs auf inner-
staatliche Konflikte sowie Fragen der Vertrags-
einhaltung, der explosiven Hinterlassenschaf-
ten von Kriegen (wie zum Beispiel Splitterbom-
ben), der Minen gegen Fahrzeuge sowie der
Waffen und Munition mit kleinem Kaliber.
In ihrer Schlußerklärung vom 21. Dezember
2001 kamen die Vertragsparteien dann überein,
den Artikel 1 der Konvention dahin gehend 
zu ergänzen, daß diese auch auf innerstaatliche
Konflikte ausgeweitet werden soll. Der Grund
ist die Zunahme derartiger Konflikte, die ernste
humanitäre Probleme verursachen. Diese Aus-
weitung tritt in Kraft, sobald 20 Vertragsstaaten
diese ratifiziert haben (und gilt dann nur für die
Staaten, welche die Vertragsausweitung ratifi-
zieren). Bisher bezieht sich nur das Protokoll II
zu Minen auch auf innerstaatliche Konflikte.
Keine Übereinstimmung konnte zu einem ame-
rikanisch-dänischen Vorschlag erzielt werden,
der ein fünftes Protokoll zu dem UN-Waffen-
übereinkommen hinsichtlich einer Beschrän-
kung des Einsatzes von Minen, die gegen Fahr-
zeuge gerichtet sind, anregte. Vor allem der Ver-
treter Chinas wandte sich aus Gründen der na-
tionalen Sicherheit gegen diese Initiative. Der
Vorschlag hatte sich nicht grundsätzliche gegen
diesen Minentyp ausgesprochen, sondern Selbst-
zerstörungs- und Deaktivierungsmechanismen
für diese Waffen gefordert, was für China und
andere Entwicklungsländer aus Kostengründen
unakzeptabel war, die sich solche ›intelligenten‹
Waffen nicht leisten können. Im Kompromiß
einigten sich die Vertragsparteien auf die Ein-
setzung einer Gruppe von Regierungsexperten,
die 2002 dreimal tagen soll, um nach Wegen für
den Umgang mit explosiven Hinterlassenschaf-
ten von Kriegen und mit Anti-Fahrzeug-Land-
minen zu suchen.

Ferner wurden von den Vertragsparteien fol-
gende Aktivitäten vereinbart:
� Konsultationen über mögliche Optionen, um
die Zustimmung zur Konvention und ihren Pro-
tokollen zu erhöhen,
� Einladung an die Vertragsparteien, Exper-
tengruppen für die Erörterung kleinkalibriger
Waffen und Munition einzuberufen, und
� die Abhaltung eines Treffen der Vertrags-
staaten am 12./13. Dezember 2002 in Genf, um
über Fortschritte bei den verschiedenen The-
menbereichen zu sprechen.

II. Im Rahmen dieser Überprüfungskonferenz
zum UN-Waffenübereinkommen fand am 10.
Dezember 2001 auch die dritte jährliche Konfe-
renz der Vertragsstaaten zu Protokoll II (Verbot
oder Beschränkung des Einsatzes von Minen
und anderen Vorrichtungen zu Land) von 1980
statt, das am 3. Mai 1996 erweitert worden war
und am 3. Dezember 1998 in der ergänzten Fas-
sung in Kraft trat. Im Dezember 2001 zählte die-
ses Protokoll 63 Vertragsstaaten. Die Staaten-
vertreter und ein Sprecher der Internationalen
Kampagne zum Verbot der Landminen (ICBL)
betonten die Notwendigkeit einer universellen
Gültigkeit des Protokolls II. 38 der 63 Vertrags-
staaten hatten einen Jahresbericht zur Umset-
zung des Protokolls vorgelegt.
Außerhalb des Vertragswerks des UN-Waffen-
übereinkommens ist das ›Übereinkommen über
das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der
Herstellung und der Weitergabe von Anti-Per-
sonen-Minen und über deren Vernichtung‹ von
1997 angesiedelt. Es war entstanden, nachdem
die Erste Überprüfungskonferenz des Waffen-
übereinkommens keine Einigung über ein um-
fassendes Verbot der sogenannten Schützenmi-
nen hatte erzielen können (vgl. Hans Günter
Brauch, Aufwind in Ottawa, VN 4/1998 S.
143f.). �

Aufbau abgeschlossen

BENNO PILARDEAUX

Umwelt: 5. Vertragsstaatenkonferenz der
Konvention gegen Desertifikation – Neben-
organ zur Umsetzung beschlossen – Wissen-
schaftliche Beratung reformiert – Öffnung
der GEF in Vorbereitung

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Benno 
Pilardeaux, Bekämpfung von Bodenzerstörung
und Armut, VN 2/2001 S. 63ff., fort.)

Mittlerweile 179 Vertragsstaaten (Stand: 1. April
2002) zählt das 1996 in Kraft getretene Über-
einkommen der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre
und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika (UNCCD). Die
Fünfte Konferenz der Vertragsstaaten des UN-
CCD, die vom 1. bis 13. Oktober 2001 in Genf
stattfand, stand ganz im Zeichen institutionel-
ler Reformen und Neuerungen (Schlußdoku-

ment: UN Doc. ICCD/COP(5)/11/Add.1 v. 13.
11.2001).
Die wichtigsten Entscheidungen betrafen die Ein-
richtung eines neuen Nebenorgans, des ›Aus-
schusses zur regionalen Umsetzung des Über-
einkommens‹ (Committee for the Regional Im-
plementation of the Convention, CRIC), und die
Reform des ›Ausschusses für Wissenschaft und
Technologie‹ (Committee on Science and Tech-
nology, CST). In ihrem Beschluß über den
Zweijahreshaushalt 2002/03 einigten sich die
Vertragsstaaten auf eine Steigerung des Bud-
gets für das in Bonn ansässige UNCCD-Sekre-
tariat (das derzeit 43 Mitarbeiter hat) um 16,5
vH auf 17,9 Mill Euro. Das Tauziehen um das
Haushaltsvolumen verdeutlichte einmal mehr
das unterschiedliche Verständnis, das Nord und
Süd vom UNCCD haben: Während die meisten
Industrieländer den Schwerpunkt der Umset-
zung in der traditionellen bi- und multilateralen
Zusammenarbeit sehen, dringen die Entwick-
lungsländer auf eine Stärkung internationaler
Strukturen, etwa des CRIC, der Regionalbüros
(Regional Coordination Units) oder des soge-
nannten Globalen Mechanismus. Daß es den In-
dustriestaaten dabei in erster Linie um Grund-
satzfragen und weniger um die Höhe der tat-
sächlichen Zahlungen ging, zeigte sich daran,
daß sich die Belastung der einzelnen Vertrags-
parteien auf Grund der Ratifizierung der Kon-
vention durch die Vereinigten Staaten trotz der
Budgeterhöhung verringert.

I. Die wichtigste Änderung in der Struktur des
UNCCD ist die Einrichtung des CRIC. Damit
zieht das UNCCD institutionell mit der Klima-
rahmenkonvention (UNFCCC) gleich, die eben-
falls über ein Nebenorgan zur Umsetzung ver-
fügt. Aufgabe des CRIC wird es sein, die Ver-
wirklichung der Ziele des UNCCD regelmäßig
zu überprüfen und zu bewerten. Der CRIC soll
einmal jährlich bis zu 14 Tage zusammentreten.
Da die Diskussion aller Staatenberichte erfah-
rungsgemäß insgesamt sechs Wochen dauern
würde, rückt das Mandat des CRIC von der Ein-
zelbewertung dieser Berichte ab. Statt dessen
wurde das Sekretariat damit beauftragt, jeweils
eine vorläufige Zusammenstellung und Analyse
zu verfassen, so daß sich der Ausschuß mit den
übergreifenden Fragen der Umsetzung befassen
kann. Die erste Tagung wird vom 18. bis 29.
November 2002 in Bonn stattfinden.
An der Schaffung des CRIC war vor allem den
Entwicklungsländern gelegen; ihr stimmten vie-
le Industriestaaten nur mit Vorbehalten zu, da
der zusätzliche Nutzen dieses Gremiums für die
Umsetzung des UNCCD eher skeptisch beur-
teilt wird. Daher soll spätestens auf der 7. Ver-
tragsstaatenkonferenz, also 2005, auf Grundla-
ge der bis dahin gemachten Erfahrungen das
Mandat des CRIC überprüft werden. Ob mit
diesem neuen Gremium tatsächlich eine umfas-
sende Überprüfung und Bewertung der Wirk-
samkeit des UNCCD gelingt, bleibt abzuwarten
und hängt vor allem von der Gestaltung des Be-
wertungsprozesses ab.
Ein anderes Konfliktfeld sind die vom Sekre-
tariat eingerichteten Regionalbüros (Regional
Coordination Units) zum Beispiel in Mexiko-
Stadt, Bangkok und Abidjan, die vor Ort die
Umsetzung der Ziele des UNCCD unterstützen
sollen. Bisher wurde eine Finanzierung dieser
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Büros durch das Kernbudget seitens der Indu-
strieländer verhindert (sie werden derzeit durch
Treuhandmittel finanziert), da diese ohne Man-
dat der Vertragsstaatenkonferenz eingerichtet
wurden. Viele Industrieländer sehen die Auf-
gabe des globalen Instruments UNCCD nicht
darin, Strukturen auf regionaler oder nationa-
ler Ebene einzurichten und zu finanzieren. In
Genf wurde die Einrichtung dieser Regional-
büros förmlich zur Kenntnis genommen und
beschlossen, über Arbeitsinhalte und Finanzie-
rung in der kommenden Verhandlungsrunde zu
beraten. Erfahrungsgemäß ist ihre künftige In-
stitutionalisierung damit absehbar.

II. Die im Jahre 2000 begonnene Debatte um
eine Reform der wissenschaftlichen Beratung
des UNCCD fand mit den Beschlüssen der 5.
Vertragsstaatenkonferenz ihren vorläufigen Ab-
schluß. Die Arbeitsweise des CST blieb indes
von der Reform unberührt, vielmehr wurden Än-
derungen in der wissenschaftlichen Unterstüt-
zung dieses Ausschusses vereinbart. Bisher soll-
ten die wissenschaftlichen Beiträge in maximal
drei parallel arbeitenden Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pen mit bis zu je 12 Mitgliedern geleistet wer-
den. Diese wurden – mit einem verlängerbaren
Mandat – vom CST jeweils für ein Jahr beru-
fen.
Statt der Ad-hoc-Arbeitsgruppen wird es nun
eine ›Expertengruppe‹ mit bis zu 25 Mitglie-
dern geben, deren Mandat vom CST jeweils bis
zu vier Jahren ausgedehnt werden kann. Ob mit
dieser Reform die wissenschaftliche Beratung
des UNCCD verbessert werden kann, bleibt ab-
zuwarten, da die eigentlichen Probleme nicht
angegangen werden. Die Schwächen des CST
und seiner Arbeitsgruppen lagen bisher darin,
daß
� die Themen vom überwiegend politisch be-
setzten CST zu allgemein und zu wenig pro-
blemorientiert gestellt wurden,

� die Auswahl der Kandidaten für die Ad-
hoc-Arbeitsgruppen nur bedingt rein wissen-
schaftlichen Kriterien folgte und kaum inter-
national anerkannte Experten gewonnen wer-
den konnten,
� umfassende Überblicksberichte und Bewer-
tungen durch die relativ kleinen Ad-hoc-Ar-
beitsgruppen kaum geleistet werden konnten,
� eine wissenschaftliche Diskussion im CST
bisher kaum möglich war und
� die eigentliche Stärke des CST nicht ge-
nutzt wurde, nämlich eine Brückenfunktion
zwischen Wissenschaft und Politik einzuneh-
men.
Trotz der beschriebenen strukturellen Mängel
entstanden im Rahmen von Ad-hoc-Arbeits-
gruppen auch vereinzelt sehr beachtenswerte wis-
senschaftliche Berichte, wie etwa des ›Stän-
digen Zwischenstaatlichen Ausschusses über
Dürre und Desertifikation‹ (CILSS) zu den In-
dikatoren der Bodendegradation in Trockenge-
bieten. Ob die Ergebnisse des Berichts systema-
tisch in den UNCCD-Umsetzungsprozeß einge-
bunden werden, bleibt abzuwarten.
Eine vermehrt diskutierte Alternative ist die, die
wissenschaftliche Beratung des UNCCD nach
dem Beispiel der Klimarahmenkonvention zu
gestalten. In diesem Kontext ist der unabhängi-
ge Zwischenstaatliche Ausschuß über Klima-
änderungen (IPCC) beratend tätig. Der CST
hätte bei dieser Variante, ähnlich wie der ent-
sprechende Ausschuß der UNFCCC, die Funk-
tion eines Vermittlers zwischen Wissenschaft
und Politik. Ein in Genf von der ›Gruppe der 77‹
vorgelegter Entscheidungsentwurf zur Einrich-
tung eines ›Zwischenstaatlichen Ausschusses
über Land und Böden‹ durch das UNEP und die
FAO wurde aus formalen Gründen jedoch nicht
verabschiedet.

III. Die meisten Delegierten begrüßten die seit
langem von den Entwicklungsländern geforder-

te und jetzt in Vorbereitung befindliche Einrich-
tung eines eigenen Förderbereichs für die Be-
kämpfung der Desertifikation bei der von der
Weltbank, dem UNEP und dem UNDP getra-
genen Globalen Umweltfazilität (GEF). Über
diesen neuen Schalter wird voraussichtlich im
Oktober 2002 vom Verwaltungsrat der GEF
entschieden. Damit wird die Bodendegradation
in Trockengebieten auch von der GEF als glo-
bales Problem anerkannt. Lange gab es die Auf-
fassung, daß die globalen Bezüge eher indirekt
sind und sowohl die Wirkungen als auch der
Handlungsbedarf sich im wesentlichen auf die
einzelstaatliche Ebene beschränken. Die GEF
unterstützt die Entwicklungsländer (und teil-
weise auch osteuropäische Transformationslän-
der) aber nur bei Maßnahmen zur Bewältigung
globaler Umweltveränderungen und erstattet 
dabei die sogenannten Zusatzkosten (incremen-
tal costs). Daher wurden für das UNCCD bis-
her direkt keine Mittel durch die GEF bereitge-
stellt.
Trotz dieser Neuerung wird der ›Globale Me-
chanismus‹ des UNCCD (mit derzeit 14 Mitar-
beitern) weiterhin bestehen bleiben. Er hat die
Aufgabe, über vorhandene Mittel zu informie-
ren. Aus der Sicht vieler Praktiker nimmt dieser
auch nach der Öffnung der GEF für die Deserti-
fikationsbekämpfung eine unverzichtbare Funk-
tion ein, da viele Länder mit der Suche und Be-
antragung neuer Finanzierungsquellen überfor-
dert sind. Dies wird sich durch den direkten Zu-
gang zu GEF-Mitteln verstärken, da das An-
tragsverfahren als aufwendig und kompliziert
bekannt ist. Dabei müssen die Empfängerstaa-
ten die Mehrkosten nachweisen, die bei der Be-
kämpfung als global eingestufter Umweltpro-
bleme entstehen.
Der Globale Mechanismus ist das Ergebnis ei-
nes Interessenkonflikts zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern. Bei der Aushandlung des
UNCCD ging es aus der Sicht der Industrielän-
der darum, einen eigenen Finanzierungsmecha-
nismus für das UNCCD analog zur GEF zu ver-
hindern. Begründet wurde dies mit dem Hin-
weis auf bestehende Instrumente der bi- und
multilateralen Zusammenarbeit, über die die
Bekämpfung der Desertifikation seit langem fi-
nanziert wird. Angesichts dieser Konfliktlage
war es kaum verwunderlich, daß seit der Ein-
richtung des Globalen Mechanismus immer
wieder ein Streit um die Deutung seiner Aufga-
ben entstand. Aus der Sicht der Entwicklungs-
länder war der Globale Mechanismus das Fi-
nanzierungsinstrument des UNCCD, die Indu-
strieländer betonten dagegen seine Funktion als
Informationsinstrument. Mit der Öffnung der
GEF wird dieser Deutungsdisput nun endgültig
begraben. Der Zugang zur GEF hat indes vor al-
lem symbolischen Wert, da indirekt bereits seit
1996 Maßnahmen zur Desertifikationsbekämp-
fung finanziert werden können, wenn Klima-
oder Biodiversitätsschutz betroffen sind. Der ei-
gentliche Gewinn liegt darin, daß bei Bestehen
eines eigenen Förderbereiches die Staatenbe-
richte durch die GEF finanziert werden.

IV. Während der Phase der Konferenz, an der
die Fachminister teilnahmen, wurde erstmals
auch ein offener Dialog über den Beitrag des
UNCCD zur Armutsbekämpfung geführt. Die
Ergebnisse der Debatte fließen in die Vorberei-
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tung des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung ein, der vom 26. August bis zum 4. Sep-
tember in Johannesburg stattfinden wird. Dabei
wird unter anderem hervorgehoben,
� daß der zur Bewältigung der Querschnitts-
aufgabe Armuts- und Desertifikationsbekämp-
fung notwendige sektorübergreifende Ansatz
für viele Länder die eigentliche Herausforde-
rung darstellt,
� daß Investitionen in die Landwirtschaft we-
nig Aussicht auf Erfolg haben, wenn es an
grundlegender Infrastruktur fehlt,
� daß eine armutsorientierte Politik zuerst die
Handlungskapazitäten der Armen stärken muß
(empowerment),
� daß der mangelnde Zugang zu produktiven
Ressourcen und alternativen Einkommensmög-
lichkeiten nach wie vor ein Kernproblem dar-
stellt,
� daß mehr Kohärenz in den nationalen Poli-
tiken im Kampf gegen Armut und Desertifikati-
on notwendig ist.

V. Die Entwicklungsländer konnten mit Ab-
schluß der Fünften Konferenz der Vertragsstaa-
ten nahezu alle Forderungen durchsetzen, die
aus ihrer Sicht zur institutionellen Konsolidie-
rung des UNCCD notwendig waren. Bereits 
seit der ersten derartigen Zusammenkunft 1997
zeichnete sich ab, daß sie schrittweise viele ih-
rer Interessen durchsetzen würden. Dazu beige-
tragen hat vor allem, daß nach Ansicht vieler
Beobachter der Norden kaum Alternativen zu den
Vorschlägen des Südens entwickelte und über-
wiegend reaktiv handelte. Inwieweit sich die-
se nun weitgehend ausgehandelte Struktur des
UNCCD bewährt, bleibt abzuwarten und hängt
auch davon ab, wie wirksam die einzelnen Gre-
mien arbeiten und zusammenarbeiten.
Entscheidend für die Bewertung der Wirksam-
keit des UNCCD wird letztlich sein, ob sich da-
mit die Lebenssituation der von Armut und De-
sertifikation betroffenen Menschen verbessern
läßt. Weitere Reformen könnten erforderlich
sein, wenn sich der im Jahre 2000 mit der Ver-
abschiedung einer neuen regionalen Anlage für
die »mittel- und osteuropäischen Staaten« ange-
stoßene Globalisierungsprozeß des UNCCD
über die Trockengebiete hinaus weiter fortsetzt.
Für die nächsten Weichenstellungen bleiben
noch mindestens eineinhalb Jahre Zeit. Da die
Vertragsstaaten des UNCCD künftig im Zwei-
jahresturnus zusammentreten werden, wird ihre
nächste Konferenz erst im Oktober 2003 statt-
finden. Tagungsort wird wohl Bonn sein. �

Wer ist Terrorist?

KATJA WIESBROCK

56. Generalversammlung: Kaum Fortschrit-
te bei Verhandlungen über umfassende Ter-
rorismuskonvention – Tatbestand terrori-
stischer Handlungen definiert – Frage des
›Staatsterrorismus‹ – Hintergrund Nahost-
konflikt

(Vgl. auch Jasper Finke / Christiane Wand-
scher, Terrorismusbekämpfung jenseits mili-
tärischer Gewalt. Ansätze der Vereinten Natio-
nen zur Verhütung und Beseitigung des interna-
tionalen Terrorismus, VN 5/2001 S. 168ff.)

Die Befassung der Weltorganisation mit den
Akten und Erscheinungsformen des interna-
tionalen Terrorismus reicht Jahrzehnte zurück;
mit den Terrorschlägen des 11. September 2001
stellte sich somit eine alte Frage neu. Im letzten
Herbst bestand am Sitz der Vereinten Nationen
die Erwartung, in Anbetracht der aktuellen Er-
eignisse rasch zu einer Einigung über ein um-
fassendes Übereinkommen über den internatio-
nalen Terrorismus gelangen zu können. Diese
Hoffnung hat getrogen, da die grundsätzlichen
Auffassungsunterschiede darüber, was als ›Ter-
rorismus‹ zu definieren sei und wer als ›Terro-
rist‹ zu gelten habe, bisher nicht überwunden
werden konnten.

I. Seit dem Jahr 2000 liegt dem für Rechtsfra-
gen zuständigen 6. Hauptausschuß der General-
versammlung ein Entwurf Indiens für ein um-
fassendes Übereinkommen zum Terrorismus vor.
Behandelt wird er in einer Arbeitsgruppe dieses
Hauptausschusses und in dem mit Resolution
51/210 vom 17. Dezember 1996 eingerichteten,
allen Staaten offenstehenden Ad-hoc-Ausschuß,
in dem auch das – entgegen der Mitteilung in
VN 5/2001 S. 170 – bereits seit dem 23. Mai
2001 in Kraft befindliche ›Internationale Über-
einkommen zur Bekämpfung terroristischer
Bombenanschläge‹ (Text: VN 1/1999 S. 34ff.)
und das am 10. April 2002 in Kraft getretene
›Internationale Übereinkommen zur Bekämp-
fung der Finanzierung des Terrorismus‹ (Text:
VN 1/2001 S. 21ff.) vorbereitet wurden.
Aufbauend auf einem allgemeingültigen Straf-
tatbestand terroristischer Handlungen soll das
von Indien vorgeschlagene künftige völker-
rechtliche Instrument zur strafrechtlichen Zu-
sammenarbeit die bereits vorhandenen Konven-
tionen zur Bekämpfung spezieller Formen des
Terrorismus ergänzen. Einige Entwicklungslän-
der wollen dem neuen Vertragswerk dabei Vor-
rang vor den Spezialkonventionen einräumen,
um die zum großen Teil noch ausstehenden Ra-
tifizierungsprozesse auf ein Abkommen zu be-
schränken. Die Mehrheit der Staaten ist demge-
genüber jedoch bestrebt, die Errungenschaften
der Spezialkonventionen zu wahren. Dem um-
fassenden Übereinkommen solle ihrer Ansicht
nach nur eine Auffangfunktion zukommen, um
die Strafbarkeit jeglicher terroristischer Akti-
vitäten zu gewährleisten.
Während die einzelnen Konventionen zur Be-
kämpfung spezifischer Begehensweisen terro-
ristischer Aktivitäten relativ zügig verhandelt
wurden, konnten die Arbeiten an dem umfas-
senden Übereinkommen in der Arbeitsgruppe
des 6. Hauptausschusses sowie in dem Ad-hoc-
Ausschuß bislang wegen der unterschiedlichen
Auffassungen zu ihrem Anwendungsbereich
nicht abgeschlossen werden.
Unter dem Eindruck der Terrorschläge des 11.
September schien es in der Verhandlungsrunde
der Arbeitsgruppe vom 15. bis 27. Oktober
2001 zunächst, als ob ein Durchbruch erzielt
werden könne. In einer von Kompromißbereit-
schaft geprägten Atmosphäre haben es die Ver-

handlungsführer in der ersten Woche geschafft,
die meisten offengebliebenen Rechtsfragen zu
klären. Entstanden ist ein Text, der nach dem
auch in den Spezialkonventionen angewandten
Prinzip ›aut dedere aut judicare‹ – entweder
Ahndung terroristischer Aktivitäten vor Ort oder
Auslieferung der verdächtigen Personen – eine
juristische Handhabung der Bedrohung durch
den Terrorismus allgemein verspricht.

II. Insbesondere ist es den Verhandlungsführern
gelungen, in Artikel 2 Absatz 1 des überarbeite-
ten Entwurfs (UN Doc. A/C.6/56/WG.1/CRP.5/
Add.5) den Tatbestand terroristischer Hand-
lungen zu formulieren. Danach gilt eine Person
im Sinne der Konvention als Terrorist, wenn sie
vorsätzlich und rechtswidrig jemanden tötet
oder schwer verletzt, öffentliches oder priva-
tes Eigentum oder die Umwelt schwerwiegend
schädigt oder wenn die einfache Schädigung
dieser Sachgüter durch die Person gravierende
ökonomische Verluste zur Folge hat. Darüber
hinaus muß die Handlung auf Grund ihres We-
sens oder der Umstände darauf abzielen, eine
Bevölkerungsgruppe einzuschüchtern oder eine
Regierung oder eine internationale Organisati-
on zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen.
In den Absätzen 2 und 3 werden die Androhung
beziehungsweise der Versuch solcher Handlun-
gen erfaßt. Abs. 4 regelt die Strafbarkeit der
Teilnahmeformen.
Mit der Einigung über die Formulierung des Tat-
bestands terroristischer Handlungen schien es
gelungen, das Problem der Definition des Ter-
rorismus als Phänomen zu umschiffen. Politisch
brisant wäre eine solche Definition insbeson-
dere wegen der seit 1972 in der Generalver-
sammlung umstrittenen Fragen, ob einerseits
bestimmte Formen des gewaltsamen Wider-
stands – zum Beispiel im Kontext von Befrei-
ungskämpfen – aus der Begriffsbestimmung aus-
genommen und andererseits Akte von ›Staats-
terrorismus‹ erfaßt werden sollten.
Im weiteren Verlauf der Verhandlungen wurde
jedoch deutlich, daß die Einigung über den Tat-
bestand terroristischer Handlungen das Pro-
blem nicht lösen konnte. Die Diskussion um die
alte politische Streitfrage nach der Legitimität
von Befreiungskämpfen oder Kämpfen gegen
fremde Besetzung wurde lediglich aus dem Tat-
bestandsartikel in denjenigen Artikel des Über-
einkommens verlagert, der sich mit Ausnahme-
tatbeständen zur Anwendbarkeit des Überein-
kommens beschäftigt (Art. 18).
Der Entwurf dieses Artikels sieht zunächst vor,
daß die Konvention die sonstigen Rechte und
Pflichten von Staaten und Einzelpersonen nach
dem Völkerrecht, insbesondere den Zielen der
Charta der Vereinten Nationen und dem huma-
nitären Völkerrecht, unberührt läßt. Aus dem
Anwendungsbereich des Vertragswerks ausge-
nommen werden die Aktivitäten von Streitkräf-
ten in bewaffneten Konflikten, soweit sie vom
humanitären Völkerrecht erfaßt werden. Ergänzt
werden die Ausnahmetatbestände schließlich um
eine Klausel, die Handlungen des Militärs in Aus-
übung seiner Pflicht ausnimmt, soweit diese an-
deren Regeln des internationalen Rechts unter-
fallen.
Vor dem Hintergrund der Befürchtung, Israel
könne die Konvention als politische Waffe ge-
gen den Kampf der Palästinenser verwenden,
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